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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen,

I.  zu berichten,

    1.  wie viele Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf
im Schuljahr 2017/2018 eine Sonderschule/Sonderpädagogisches Bildungs-
und Beratungszentrum (SBBZ) mit welchem Förderschwerpunkt besuchen;

    2.  wie viele Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf
im Schuljahr 2017/2018 eine Regelschule besuchen; 

    3.  wie sich die Zahlen der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf an
den Sonderschulen/SBBZ und an den Regelschulen, differenziert nach För-
derschwerpunkten und Schularten, seit Einführung des Inklusionsgesetzes
im Jahr 2015 entwickelt haben;

    4.  welche Erkenntnisse die Landesregierung darüber hat, dass Schülerinnen
und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf seit Verabschiedung
des Inklusionsgesetzes im Jahr 2015 aus Regelschulen an Sonderschulen/
SBBZ – differenziert nach Förderschwerpunkten – gewechselt beziehungs-
weise dorthin zurückgekehrt sind; 

    5.  welche Ursachen diesen Wechseln von Regelschulen zu Sonderschulen/
SBBZ nach Auffassung der Landesregierung zugrunde liegen;

    6.  inwieweit sichergestellt ist, dass bei der Beratung von Eltern von Kindern
mit Behinderungen ausschließlich das Wohl des einzelnen Kindes im Vor-
dergrund steht und alle infrage kommenden Schulangebote gleichermaßen
berücksichtigt werden;
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    7.  inwieweit eine rechtzeitige Beratung der Eltern sichergestellt ist, sodass die
notwendigen Voraussetzungen für die Aufnahme der Kinder mit Behinde-
rungen an den jeweiligen Schulen geschaffen werden können;

    8.  an welchen Schulen zum Schuljahr 2017/2018 kooperative Organisations-
formen des gemeinsamen Unterrichts beziehungsweise Außenklassen ein-
gerichtet sind; 

    9.  wie sich die Zahl der kooperativen Organisationsformen des gemeinsamen
Unterrichts beziehungsweise Außenklassen seit ihrer Einführung ent-
wickelt hat; 

    10.  welche Kriterien erfüllt sein müssen, damit eine kooperative Organisa -
tionsform beziehungsweise Außenklasse eingerichtet werden kann;

    11.  wie die kooperativen Organisationsformen beziehungsweise Außenklassen
ausgestattet beziehungsweise vonseiten des Landes gefördert werden;

    12.  wie die Landesregierung das Konzept der kooperativen Organisationsfor-
men beziehungsweise der Außenklassen bewertet; 

    13.  inwieweit die Landesregierung die kooperativen Organisationsformen be-
ziehungsweise die Außenklassen als gleichberechtigte Schulform auch im
Sinne der von der UN-Behindertenrechtskonvention geforderten Inklusion
anerkennt und gegebenenfalls mit welchen Maßnahmen sie diese Gleich -
berechtigung umzusetzen beabsichtigt;

    14.  inwieweit die Landesregierung in diesem Zusammenhang Handlungsbe-
darf hinsichtlich der Übersetzung der UN-Behindertenrechtskonvention
aus dem Englischen und der damit einhergehenden Auslegung des Begriffs
„inclusion“ sieht;

    15.  auf welche Weise die Landesregierung die kooperativen Organisationsfor-
men beziehungsweise die Außenklassen in Zukunft weiter zu fördern beab-
sichtigt;

II.

a) sicherzustellen, dass die Schulwahl-Beratung der Eltern von Kindern mit Be-
hinderungen sich ausschließlich am Kindeswohl orientiert und insoweit Neu-
tralität hinsichtlich der infrage kommenden Schulangebote gewahrt wird; 

b) zu prüfen, welche Voraussetzungen zur vollständigen Anerkennung der koope-
rativen Organisationsformen beziehungsweise der Außenklassen als gleichbe-
rechtigte Schulform im Sinne der von der UN-Behindertenrechtskonvention
geforderten Inklusion erfüllt sein müssen, und gegebenenfalls entsprechende
Maßnahmen mit dem Ziel einer vollständigen Anerkennung und gleichberech-
tigten Förderung zu veranlassen.

11. 01. 2018

Dr. Rülke, Dr. Timm Kern, Hoher 

und Fraktion
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B e g r ü n d u n g

Die Sonderschulen/Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)
haben eine beachtliche Kompetenz bei der Bildung und Förderung von Menschen
mit Behinderungen erreicht. Die FDP/DVP-Landtagsfraktion tritt deshalb dafür
ein, dass der Erhalt der Sonderschulen/SBBZ gerade auch im Zusammenhang mit
der Inklusion oberste Priorität besitzt. 

Eine sehr erfolgreiche Form der Inklusion stellen aus Sicht der FDP/DVP-Land-
tagsfraktion die Außenklassen dar. Es handelt sich um Klassen der Sonderschu-
len/SBBZ, die an Regelschulen angesiedelt werden. In ihr Inklusionsgesetz nahm
die ehemalige grün-rote Landesregierung die Außenklassen dennoch nur sehr
 zögerlich und erst nach einigem Drängen von verschiedenen Seiten unter dem
Oberbegriff „kooperative Organisationsformen“ auf. Nach § 15 Absatz 6 des
Schulgesetzes können kooperative Organisationsformen des gemeinsamen Unter-
richts sowohl Klassen der Regelschulen als auch der Sonderschulen/SBBZ umfas-
sen beziehungsweise eingerichtet sein. Die aktuelle grün-schwarze Landesregie-
rung sieht in den kooperativen Organisationsformen zwar eine von drei gleich-
wertigen Organisationsformen neben den Sonderschulen/SBBZ und den Inklu -
sionsangeboten an Regelschulen, wie aus dem Bericht der Landesregierung zur
Weiterentwicklung sonderpädagogischer Bildungs-, Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebote vom 2. Oktober 2017 – Drucksache 16/2784 – hervorgeht. Letzt-
lich ist der Status der kooperativen Organisationsformen beziehungsweise der
Außenklassen im Zusammenhang mit der Inklusion jedoch ungeklärt. Dies hängt
nicht zuletzt auch mit Unklarheiten bei der Übersetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention und des Begriffs „inclusion“ ins Deutsche zusammen. Ziel die-
ses Antrags ist es daher, hierbei für Klarheit zu sorgen und die kooperativen
 Organisationsformen beziehungsweise die Außenklassen als gleichberechtigte
Form der Inklusion anzuerkennen beziehungsweise entsprechend zu fördern. 

Die FDP/DVP-Landtagsfraktion sieht in der Inklusion die Chance, zusätzliche
Schulwahlmöglichkeiten für die Eltern von Kindern mit Behinderungen zu schaf-
fen. Jedoch muss nach wie vor bei der Schulwahl stets das Wohl des einzelnen
Kindes maßgeblich sein. Bereits bei der Beratung der Eltern, die vor der Schul-
wahl-Entscheidung stehen, muss dieser Grundsatz gelten. Leider erreichten die
FDP/DVP-Landtagsfraktion Hinweise, die eine kritische Nachfrage nach der
Neutralität bei der Beratung hinsichtlich der infrage kommenden Schulformen
und -angebote angezeigt erscheinen lassen. Es gilt sicherzustellen, dass sich die
Schulwahlberatung stets ausschließlich am Kindeswohl orientiert und keine sach-
fremden Erwägungen die Entscheidung beeinflussen. Zudem wurde den Antrag-
stellern mitgeteilt, dass die Bildungswegekonferenz zur Beratung der Eltern teil-
weise so spät erfolgt, dass die notwendigen baulichen, sächlichen, personellen
und organisatorischen Voraussetzungen für die Aufnahme der Kinder mit Behin-
derungen an den Schulen nicht mehr zu Schuljahresbeginn geschaffen werden
können.
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S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 6. Februar 2018 Nr. 36-6411.700/548/1 nimmt das Ministe -
rium für Kultus, Jugend und Sport zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen,

I.  zu berichten,

1. wie viele Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im
Schuljahr 2017/2018 eine Sonderschule/Sonderpädagogisches Bildungs- und
Beratungszentrum (SBBZ) mit welchem Förderschwerpunkt besuchen;

2. wie viele Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im
Schuljahr 2017/2018 eine Regelschule besuchen;

3. wie sich die Zahlen der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf an
den Sonderschulen/SBBZ und an den Regelschulen, differenziert nach Förder-
schwerpunkten und Schularten, seit Einführung des Inklusionsgesetzes im Jahr
2015 entwickelt haben;

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf
an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ; einschließlich
der Schülerinnen und Schüler in kooperativen Organisationsformen) und die Zahl
der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf an allge-
meinen Schulen ist für die Schuljahre 2015/2016 und 2016/2017 in Anlage 1 dar-
gestellt. Angaben zum Schuljahr 2017/2018 liegen aus der amtlichen Schulstatis -
tik noch nicht vor.

4. welche Erkenntnisse die Landesregierung darüber hat, dass Schülerinnen und
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf seit Verabschiedung des In-
klusionsgesetzes im Jahr 2015 aus Regelschulen an Sonderschulen/SBBZ – dif-
ferenziert nach Förderschwerpunkten – gewechselt beziehungsweise dorthin
zurückgekehrt sind;

5. welche Ursachen diesen Wechseln von Regelschulen zu Sonderschulen/SBBZ
nach Auffassung der Landesregierung zugrunde liegen;

Der Landesregierung liegen keine statischen Zahlen zum Wechsel aus inklusiven
Bildungsangeboten in ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum
vor.

Nach Feststellung des Anspruchs auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot
durch die Schulaufsichtsbehörde können die Eltern wählen, ob ihr Kind diesen
Anspruch in einem sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (ein -
schließlich kooperativer Organisationsform) oder in einem inklusiven Bildungs-
angebot an einer allgemeinen Schule einlösen soll. Sie können nach § 83 Absatz 6
Satz 1 Nr. 3 Schulgesetz (SchG) bei einer wesentlichen Änderung der Verhält -
nisse zu einem späteren Zeitpunkt beantragen, die Entscheidung der Schulauf-
sichtsbehörde über den Bildungsort zu revidieren. 

Die Schulaufsichtsbehörde kann den Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bil-
dungsangebot befristen. Wird dieser zu Beginn oder während der Primarstufe
festgestellt und wird er in einem inklusiven Bildungsangebot erfüllt, soll der An-
spruch längstens bis zum Ende der Primarstufe befristet werden. Entsprechend
gilt dies für die Sekundarstufe I. Nach den Vorgaben der Verordnung des Kultus-
ministeriums über die Feststellung und Erfüllung des Anspruchs auf ein sonder-
pädagogisches Bildungsangebot (Verordnung über sonderpädagogische Bildungs-
angebote – SBA-VO) vom 8. März 2016 prüft die Schulverwaltung das Fortbeste-
hen des Anspruchs regelmäßig im engen Zusammenwirken mit den beteiligten
Schulen, spätestens jedoch vor dem Wechsel von der Primarstufe in die Sekun -
darstufe bzw. vor dem Wechsel von der Sekundarstufe I in die Sekundarstufe II 
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(§ 9 Absatz 2 SBA-VO). Dies sind für Eltern – wie auch für alle Schülerinnen und
Schüler – Zeitpunkte, um den weiteren Werdegang in der Bildungsbiografie zu
überdenken und ggf. neue Entscheidungen zu treffen. Eltern von Schülerinnen
und Schülern mit einem festgestellten Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bil-
dungsangebot berücksichtigen dabei sowohl die bisherige Entwicklungs- und Bil-
dungsbiografie ihres Kindes und seine aktuellen bzw. veränderten Bedarfe im
Hinblick auf Lernen, Pflege und Betreuung wie auch die schulischen Möglichkei-
ten in der Sekundarstufe I oder II (z. B. eventuelle Änderung des Schulortes nach
einem inklusiven Bildungsangebot an einer reinen Grundschule, ggf. veränderte
schulische Rahmenbedingungen des bisherigen Schulortes in der Sekundarstufe,
die Zusammensetzung der zukünftigen Lerngruppe, notwendiges Ganztagesange-
bot). Die Entscheidung der Eltern für einen Wechsel in ein SBBZ beruht in der
Regel auf vielfältigen und sehr individuellen Faktoren und ist immer eine Ent-
scheidung im konkreten Einzelfall. 

In besonders gelagerten Einzelfällen kann die Schulaufsichtsbehörde festlegen,
dass abweichend von der nach der Bildungswegekonferenz erfolgten Wahl der
Erziehungsberechtigten für ein inklusives Bildungsangebot der Anspruch auf ein
sonderpädagogisches Bildungsangebot an einem sonderpädagogischen Bildungs-
und Beratungszentrum erfüllt wird, wenn an der allgemeinen Schule auch mit be-
sonderen und angemessenen Vorkehrungen der berührten Stellen die fachlichen,
personellen und sächlichen Voraussetzungen zur Erfüllung des Anspruchs nicht
geschaffen werden können (§ 83 Absatz 4 Satz 1, 2. Halbsatz SchG). 

6. inwieweit sichergestellt ist, dass bei der Beratung von Eltern von Kindern mit
Behinderungen ausschließlich das Wohl des einzelnen Kindes im Vordergrund
steht und alle infrage kommenden Schulangebote gleichermaßen berücksichtigt
werden;

Nach dem Schulgesetz stellt die Schulaufsichtsbehörde auf der Grundlage der Er-
gebnisse einer sonderpädagogischen Diagnostik fest, ob ein Anspruch auf ein
sonderpädagogisches Bildungsangebot besteht und legt nach § 15 Abs. 1 Satz 4
SchG den Förderschwerpunkt fest. Das Verfahren zur Prüfung und Feststellung
des Anspruchs auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot wird auf Antrag der
Erziehungsberechtigten eingeleitet. Bei Vorliegen konkreter Hinweise, insbeson-
dere dass dem individuellen Anspruch des Kindes bzw. Jugendlichen ohne son-
derpädagogische Bildung nicht entsprochen werden kann oder die Bildungsrechte
von Mitschülern beeinträchtigt werden, kann das Feststellungsverfahren von der
Schulaufsichtsbehörde auch ohne Antrag eingeleitet werden. 

Wird der Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot festgestellt,
werden die Erziehungsberechtigten zur Vorbereitung der Ausübung ihres Wahl-
rechts von der Schulaufsichtsbehörde umfassend über die möglichen Bildungs -
angebote an allgemeinen Schulen und an sonderpädagogischen Bildungs- und Be-
ratungszentren beraten. Die Beratung bezieht die Vorstellung der Erziehungsbe-
rechtigten über die Erfüllung des Anspruchs ein. Sie erfolgt unabhängig von der
Trägerschaft der schulischen Angebote unter Einbeziehung von Angeboten der
Schulen in freier Trägerschaft. Dabei trägt sie für eine möglichst frühzeitige Bera-
tung der Erziehungsberechtigten Sorge.

Erst danach wählen die Erziehungsberechtigten, ob der Anspruch auf ein sonder-
pädagogisches Bildungsangebot an einer allgemeinen Schule oder an einem son-
derpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum erfüllt werden soll. Entschei-
den sich die Eltern für ein inklusives Bildungsangebot an einer allgemeinen Schu-
le, erfolgt die Beratung der Erziehungsberechtigten auf der Grundlage einer raum-
schaftsbezogenen Schulangebotsplanung, die mit den von der Erfüllung des An-
spruchs berührten Schulen, Schulträgern und Leistungs- und Kostenträgern abge-
stimmt wird. Hierbei ist das Einvernehmen mit den Erziehungsberechtigten und
den berührten Stellen anzustreben. Die Schulaufsichtsbehörde bezieht die Eltern-
wünsche in ihre Planungen ein. Sie kann jedoch auch festlegen, dass abweichend
von der nach der Bildungswegekonferenz erfolgten Wahl der Erziehungsberech-
tigten der Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot an einer ande-
ren allgemeinen Schule erfüllt wird, wenn an der gewählten Schule auch mit be-
sonderen und angemessen Vorkehrungen der berührten Stellen die fachlichen,
personellen und sächlichen Voraussetzungen zur Erfüllung des Anspruchs nicht
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geschaffen werden können; sie kann aus den gleichen Gründen in besonders gela-
gerten Einzelfällen auch festlegen, dass der Anspruch an einem sonderpädagogi-
schen Bildungs- und Beratungszentrum erfüllt wird.

Von den rechtlichen Voraussetzungen her ist somit sichergestellt, dass bei der Be-
ratung von Eltern von Kindern mit einem festgestellten Anspruch auf ein sonder-
pädagogisches Bildungsangebot alle infrage kommenden Schulangebote gleicher-
maßen berücksichtigt werden. Nach Artikel 7 Absatz 2 der UN-Behinderten-
rechtskonvention ist zudem bei allen Maßnahmen, die Kinder mit Behinderungen
betreffen, das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichti-
gen ist. Damit kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass Eltern in ihren
Vorstellungen über den schulischen Werdegang ihres Kindes bereits vor der Bera-
tung schon festgelegt sind. Auch das wird beim konsensorientieren Beratungsver-
fahren mit berücksichtigt. 

7. inwieweit eine rechtzeitige Beratung der Eltern sichergestellt ist, sodass die
notwendigen Voraussetzungen für die Aufnahme der Kinder mit Behinderun-
gen an den jeweiligen Schulen geschaffen werden können;

Das Verfahren zur Feststellung des Anspruchs auf ein sonderpädagogisches Bil-
dungsangebot ist in Teil 2 der SBA-VO geregelt. § 4 Absatz 4 SBA-VO ermög-
licht es, dass die Eltern vor der Einschulung den Antrag auf Feststellung des An-
spruchs auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot nicht nur über die für die
Einschulung zuständige Grundschule stellen können, sondern auch – sofern sie
dies wünschen – über die sonderpädagogischen Beratungsstellen zur Frühförde-
rung oder die Schulkindergärten, die ggf. bereits in die Bildung und Begleitung
des Kindes einbezogen und damit den Eltern bekannt sind. Damit ist für diesen
Personenkreis eine frühzeitige Einleitung des Antragsverfahrens bereits deutlich
vor der Anmeldung an der Grundschule möglich. Weitere beteiligte Einrichtun-
gen und Personen (z. B. Fachkräfte der Kindertageseinrichtungen, Kooperations-
lehrkräfte Kindergarten-Grundschule) informieren Eltern frühzeitig über die An-
tragstellung und vermitteln Kontakte zu den dafür zuständigen Ansprechperso-
nen. Somit wird auf Ebene der Staatlichen Schulämter dafür Sorge getragen, dass
die im Vorfeld beteiligten Personen und Einrichtungen kontinuierlich über die
Regelungen des Antragsverfahrens informiert werden. 

Wird im Rahmen der Beratung und Unterstützung durch den Sonderpädagogi-
schen Dienst bei bereits eingeschulten Kindern und Jugendlichen deutlich, dass
diese Maßnahme nicht ausreichend ist, eine erfolgreiche Teilhabe am Unterricht
zu ermöglichen, informieren die Lehrkräfte die Erziehungsberechtigten frühzeitig
über das Feststellungsverfahren. Sofern die Erziehungsberechtigten dies wün-
schen, unterstützen die Lehrkräfte sie dabei. 

Auch nach Feststellung des Anspruchs auf ein sonderpädagogisches Bildungs -
angebot wird durch die SBA-VO eine möglichst frühzeitige Beratung der Erzie-
hungsberechtigten durch die Schulaufsichtsbehörde ausdrücklich vorgegeben 
(§ 11 Absatz 2 SBA-VO).

8. an welchen Schulen zum Schuljahr 2017/2018 kooperative Organisationsfor-
men des gemeinsamen Unterrichts beziehungsweise Außenklassen eingerichtet
sind;

Die aufnehmenden Partnerschulen der kooperativen Organisationsformen des ge-
meinsamen Lernens im Schuljahr 2016/2017 mit den jeweiligen Schularten sind
in Anlage 2 dargestellt. Angaben zum Schuljahr 2017/2018 liegen aus der amtli-
chen Schulstatistik noch nicht vor.

9. wie sich die Zahl der kooperativen Organisationsformen des gemeinsamen Un-
terrichts beziehungsweise Außenklassen seit ihrer Einführung entwickelt hat;

Die Zahl der Außenklassen der Sonderschulen (ab dem Schuljahr 2015/2016: Ko-
operative Organisationsformen des gemeinsamen Lernens der Sonderpädagogi-
schen Bildungs- und Beratungszentren) in Baden-Württemberg seit dem Schul-
jahr 2001/2002 ist in der folgenden Tabelle dargestellt; für frühere Jahre liegen
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keine Angaben aus der amtlichen Schulstatistik vor. Angaben zum Schuljahr
2017/2018 liegen aus der amtlichen Schulstatistik noch nicht vor.

Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

10. welche Kriterien erfüllt sein müssen, damit eine kooperative Organisations-
form beziehungsweise Außenklasse eingerichtet werden kann;

Für die Einrichtung einer kooperativen Organisationsform sind in erster Linie die
beiden beteiligten Schulen und deren Schulträger verantwortlich. Dies setzt die
Bereitschaft und den Willen beider Schulen, ihrer Lehrkräfte und der Eltern vor-
aus. Die Einrichtung einer kooperativen Organisationsform erfordert ein eigenes
Klassenzimmer für die Klasse des SBBZ sowie die Zuordnung zu einer Partner-
klasse. Im Vorfeld der Einrichtung werden unter Einbezug der Schulverwaltung
sowohl die organisatorischen als auch die pädagogischen Rahmenbedingungen
zwischen den Partnern geklärt und vereinbart und meist in Kooperationsverein -
barungen festgehalten. Die abschließende Entscheidung trifft nach § 15 Absatz 6
SchG die Schulaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit den beteiligten Schul -
trägern.

11. wie die kooperativen Organisationsformen beziehungsweise Außenklassen aus -
gestattet beziehungsweise vonseiten des Landes gefördert werden;

12. wie die Landesregierung das Konzept der kooperativen Organisationsformen
beziehungsweise der Außenklassen bewertet; 

Kooperative Organisationsformen sind qualitativ mit Bildungsangeboten in son-
derpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren sowie inklusiven Bildungsan-
geboten an allgemeinen Schulen vergleichbar. Letztere sind ebenfalls grundsätz-
lich kooperativ auszugestalten. Von daher sind sie in der praktischen Ausgestal-
tung vielfach von inklusiven Bildungsangeboten nicht zu unterscheiden. Häufig
haben die Schulen bereits im Vorfeld der Einrichtung der kooperativen Organisa-
tionsform vielfältigen Kontakt miteinander (z. B. über den sonderpädagogischen
Dienst oder Begegnungsmaßnahmen). Gemeinsames Planen und Arbeiten wird
bereits praktiziert und erleichtert frühzeitige Absprachen. Art und Umfang des
 gemeinsamen Unterrichts wird durch die Schulen und Lehrkräfte vereinbart und
ausgestaltet und kann schrittweise aufgebaut, erweitert und vertieft werden. 
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Von Vorteil ist für die Beteiligten, dass kooperative Organisationsformen den Be-
teiligten Sicherheit geben und es ihnen ermöglichen, sich in neuen Organisations-
formen zu erproben. Das gilt gleichermaßen für die beteiligten Schülerinnen und
Schüler, die Eltern sowie die Lehrkräfte.

13. inwieweit die Landesregierung die kooperativen Organisationsformen bezie-
hungsweise die Außenklassen als gleichberechtigte Schulform auch im Sinne
der von der UN-Behindertenrechtskonvention geforderten Inklusion aner-
kennt und gegebenenfalls mit welchen Maßnahmen sie diese Gleichberechti-
gung umzusetzen beabsichtigt;

14. inwieweit die Landesregierung in diesem Zusammenhang Handlungsbedarf
hinsichtlich der Übersetzung der UN-Behindertenrechtskonvention aus dem
Eng lischen und der damit einhergehenden Auslegung des Begriffs „inclusion“
sieht;

Unter dem Blickwinkel, dass es um das gemeinsame Lernen von Schülerinnen
und Schülern mit und ohne Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsange-
bot geht, sind die kooperativen Organisationsformen eine weitere Form, die sich
in dem, was diese Schülerinnen und Schüler tagtäglich erleben und erfahren, häu-
fig nicht von inklusiven Bildungsangeboten unterscheiden. Formal besteht dabei
ein Schulverhältnis mit dem sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungs -
zentrum. 

Die Landesregierung verfolgt den Anspruch, dass sowohl inklusive Bildungsan-
gebote vorgehalten werden, als auch, entsprechend dem Elternwunsch, Angebote
in sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungzentren, zu denen auch die
Außenklassen (kooperative Organisationsformen) gehören. Die Entscheidung,
welches Angebot gewählt wird, obliegt den Eltern. Beide Alternativen sind auch
unter Ressourcengesichtspunkten gleichberechtigt.

Dies entspricht auch der Intention des Landesgesetzgebers bei der Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention durch das Gesetz zur Änderung des Schulgeset-
zes für Baden-Württemberg und anderer Vorschriften vom 21. Juli 2015. Damit
wurde einerseits Inklusion integraler Bestandteil des Bildungswesens, indem der
gesetzliche Auftrag der allgemeinen Schulen grundsätzlich auf die Bildung und Er-
ziehung von Schülern mit einem festgestellten Anspruch auf ein sonderpädagogi-
sches Bildungsangebot ausgeweitet wurde. Andererseits werden im Schulgesetz
die allgemeinen Schulen gerade nicht als vorrangige schulische Orte der sonder-
pädagogischen Bildung benannt. Vielmehr wird die Gleichrangigkeit der sonder-
pädagogischen Bildungsangebote an allgemeinen Schulen und an sonderpädagogi-
schen Bildungs- und Beratungszentren klar zum Ausdruck gebracht (vgl. § 15 Ab-
satz 2 Satz 1 SchG und die Gesetzesbegründung in LT-Drs. 15/6963; S. 30, 35).

Wie im Bericht der Landesregierung vom 2. Oktober 2017 (Drucksache 16/2784)
betont wird, stehen für sie die drei Organisationsformen

–  inklusives Bildungsangebot an allgemeinen Schulen,

–  kooperative Organisationsform mit Klassen des sonderpädagogischen Bil-
dungs- und Beratungszentrums an einer allgemeinen Schule sowie

–  sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren, 

gleichwertig nebeneinander. 

Der Status der kooperativen Organisationsformen des gemeinsamen Unterrichts
nach § 15 Absatz 6 SchG als Angebote der sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentren ist dabei geklärt. In der Gesetzesbegründung (LT-Drs. 15/6963;
S. 36) wird klargestellt, dass es sich dabei um die bislang unter der Bezeichnung
„Außenklassen“ geführten kooperativen Angebote handelt.

Die große Stärke des Modells liegt gerade in seiner kooperativen Anlage, bei der
die Letztverantwortung des sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszen-
trums für seine Schülerinnen und Schüler, auch für die in der kooperativen Orga-
nisationsform an der allgemeinen Schule, bestehen bleibt. Daher soll es auch
künftig dabei bleiben, dass die Schülerinnen und Schüler der kooperativen Orga-
nisationsformen vom Status her Schüler eines sonderpädagogischen Bildungs-



9

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 3261

und Beratungszentrums sind. Die langjährig guten Erfahrungen sprechen dafür.
Dafür sprechen auch die Aussagen von Schulleitungen und Lehrerkollegien, die
diese Form als grundlegend kooperativ und gleichberechtigt erleben.

Aus der UN-Behindertenrechtskonvention ergibt sich kein weiterer Handlungsbe-
darf. Für das Land ist durch die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs Ba-
den-Württemberg (VGH BW) bereits geklärt, dass das Land durch die UN-Behin-
dertenrechtskonvention „lediglich hinsichtlich des Ziels eines integrativen Bil-
dungssystems verpflichtet“ ist, „nicht aber in Bezug auf die dafür geeigneten
Maßnahmen“ (VGH BW, Beschluss vom 21. November 2012 – 9 S 1833/12,
VBlBW 2013, 386).

Im Übrigen werden nach den Absprachen in der Kultusministerkonferenz ohnehin
solche Klassen an einer allgemeinen Schule, in der nicht nur einzelne Schülerin-
nen und Schüler sonderpädagogisch gefördert werden, statistisch den sonder-
pädagogischen Bildungs- und Beratungszentren zugerechnet.

15. auf welche Weise die Landesregierung die kooperativen Organisationsformen
beziehungsweise die Außenklassen in Zukunft weiter zu fördern beabsichtigt;

Das Staatliche Schulamt hat bereits jetzt bei der Beratung der Eltern die Gleichbe-
rechtigung der möglichen Bildungsangebote der allgemeinen Schulen und der
sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren zugrunde zu legen. Sie ist
auch im dem Sinne umfassend (§ 83 Abs. 1 SchG), als sie die kooperativen Orga-
nisationsform als Angebot des sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungs-
zentrums einbezieht.

Eltern entscheiden sich sehr bewusst für die eine oder andere Organisationsform
und damit jeweils für unterschiedliche Rahmenbedingungen. Sie müssen daher –
bezogen auf die Voraussetzungen des Kindes – realistische Vorstellungen vom
Unterrichtsangebot, den Unterrichtsinhalten und den jeweiligen Rahmenbedin-
gungen erhalten. In diesem Zusammenhang sollen die kooperativen Organisa -
tionsformen von den Staatlichen Schulämtern noch besser bekannt gemacht und
dadurch gestärkt werden.

Das Kultusministerium wird daher die kooperativen Organisationsformen in der
Schulstatistik nachrichtlich gesondert an den allgemeinen Schulen ausweisen, so-
weit die hierfür erforderlichen Voraussetzungen geschaffen sind, und diese durch-
gängig als gleichwertige Form des gemeinsamen Lernens benennen. 

Für die kooperativen Organisationsformen kann grundsätzlich auf die Regelungen
für die bislang unter der Bezeichnung „Außenklassen“ geführten kooperativen
Angebote zurückgegriffen werden. Das Kultusministerium wird diese Regelun-
gen – im Sinne der grundsätzlich kooperativen Ausrichtung – weiterentwickeln
und dadurch die Steuerungsverantwortung der Staatlichen Schulämter weiter
 stärken.

II.

a) sicherzustellen, dass die Schulwahl-Beratung der Eltern von Kindern mit Be-
hinderungen sich ausschließlich am Kindeswohl orientiert und insoweit Neu-
tralität hinsichtlich der infrage kommenden Schulangebote gewahrt wird; 

Nach Artikel 7 Absatz 2 der UN-Behindertenrechtskonvention ist bei allen Maß-
nahmen, die Kinder mit Behinderungen betreffen, das Wohl des Kindes ein Ge-
sichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. Sowohl im Schulgesetz als auch
in der Verordnung über sonderpädagogische Bildungsangebote ist verankert, dass
eine hinsichtlich der infrage kommenden Schulangebote umfassende, also inso-
weit neutrale und ergebnisoffene Beratung erfolgt. Das wurde von der Schulver-
waltung bislang und wird auch weiterhin so kommuniziert. 
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b) zu prüfen, welche Voraussetzungen zur vollständigen Anerkennung der koope-
rativen Organisationsformen beziehungsweise der Außenklassen als gleichbe-
rechtigte Schulform im Sinne der von der UN-Behindertenrechtskonvention ge-
forderten Inklusion erfüllt sein müssen, und gegebenenfalls entsprechende
Maßnahmen mit dem Ziel einer vollständigen Anerkennung und gleichberech-
tigten Förderung zu veranlassen.

Ziel aller Anstrengungen der Landeregierung ist es, dass der Zugang zur schu -
lischen Bildung für junge Menschen mit einem Anspruch auf ein sonderpädago -
gisches Bildungsangebot an allgemeinen Schulen und an einem sonderpädagogi-
schen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) einschließlich der kooperativen
Organisationsformen gleichermaßen selbstverständlich ist. Die Wahlmöglichkeit
der Eltern spielt auch zukünftig eine zentrale Rolle.

Dr. Eisenmann

Ministerin für Kultus,
Jugend und Sport
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